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CORONA: 

Gesetzentwurf zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie  

folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur 

Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur  

Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Kommunen in Nordrhein-Westfalen stehen angesichts der Bewälti-

gung und zugleich der direkten und indirekten Auswirkungen der 

COVID-19-Pandemie vor immensen Herausforderungen: Gewerbe-

steuerstundungen, direkte und indirekte Einzahlungs- und Ertragsaus-

fälle bei gleichzeitig höheren Aufwendungen und Auszahlungen sowie 

Weiterzahlungen an soziale Einrichtungen, damit die dort Beschäftigten 

und die Einrichtungen auch in dieser schwierigen Zeit gesichert werden 

können. 

 

Um eine erneute finanzielle Schieflage der Kommunen nach der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 ff. abzumildern und deren 

Handlungsfähigkeit auch perspektivisch abzusichern, hat das Landes-

kabinett Nordrhein-Westfalen am 31. März 2020 einen Acht-Punkte-

Plan zum Schutz der Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Zusam-

menhang mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 beschlossen: 

 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An die  

Oberbürgermeisterin und die Oberbürgermeister, 

die Landrätin und die Landräte und 

die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 

 

sowie die 

Kommunalen Spitzenverbände  

 

in Nordrhein-Westfalen 

 

 

      19. Mai 2020 
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1. Isolierung der Corona-bedingten Schäden in den kommunalen 

Haushalten 

2. „Sonderhilfengesetz Stärkungspakt“ zur Unterstützung der am Stär-

kungspakt teilnehmenden Kommunen 

3. Änderung des Krediterlasses des Landes Nordrhein-Westfalen  

4. Sicherstellung der Versorgung der Kommunen mit Liquidität über die 

landeseigene Förderbank NRW.BANK 

5. Zugang zu Bürgschaften und günstigen Darlehenskonditionen für 

bisher vom Bundes-Rettungsschirm nicht erfasste öffentliche Ver-

kehrsinfrastrukturgesellschaften, Krankenhäusern u.a.  

6. Weitere Erleichterungen in den kommunalen Vergabegrundsätzen, 

damit Investitionsmittel zügiger in die Märkte zur Absicherung von 

Wirtschaft und Beschäftigung gegeben werden können  

7. Eintreten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für vergabe-

rechtliche Erleichterungen oberhalb der EU-Oberschwellen 

8. Anteiliger liquiditätswirksamer Ausgleich corona-bedingter Schäden 

aus dem NRW-Rettungsschirm. 

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat zur Umsetzung der Zif-

fern 4 und 5 des obigen Kabinettbeschlusses am 21. April 2020 den 

Entwurf für einen Zweiten Nachtragshaushalt 2020 mit der beabsichtig-

ten Übernahme von Haftungsfreistellungen für die landeseigene För-

derbank NRW.BANK in Höhe von 10 Milliarden Euro beschlossen und 

diesen dem Landtag zur weiteren Beratung und Beschlussfassung 

übersandt.  

 

Zur Umsetzung der Ziffer 6 des obigen Kabinettbeschlusses hat die 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen am 14. April 2020 einen Erlass 

über die Anwendung der kommunalen Vergabegrundsätze in Zeiten der 

Auswirkungen von SARS-CoV-2 veröffentlicht.  

 

Mit dem in der Anlage beigefügten Entwurf für ein „Gesetz zur Isolierung 

der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kom-

munalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfä-

higkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ 

sollen die Ziffern 1 und 2 des von Seiten des Landeskabinetts beschlos-

senen „Kommunalschutz-Paket“ Umsetzung erfahren.  

 

Angesichts der durch die Corona-Pandemie bedingten außergewöhnli-

chen Lage ist es erforderlich, die in den Kommunalhaushalten entstan-

denen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen 

haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in 
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den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungs-

fähigkeit abzusichern.  

 

Ferner sollen die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen aus 

dem Stärkungspaktfondsgesetz eine Sonderzuweisung in den Jahren 

2020 und 2021 zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen erhalten. In 

der Folge sollen des Weiteren gesetzliche und untergesetzliche Nor-

men des kommunalen Haushaltsrechts zur Anpassung gelangen.  

 

Darüber hinaus werden mit dem Gesetzentwurf weitere Änderungen an 

landesgesetzlichen Vorschriften vorgetragen. 

 

Der Gesetzentwurf wird nach dem heutigen Kabinettbeschluss in die 

Verbändeanhörung gegeben.  

 

Zudem wird erwogen, die Auszahlungszeitpunkte des Gemeindefinan-

zierungsgesetzes 2020 vorzuziehen. Ein entsprechender Gesetzent-

wurf, der diese Möglichkeit eröffnet, wurde heute in die parlamentari-

schen Beratungen in den Landtag von Nordrhein-Westfalen einge-

bracht (vgl. auch Anlage, Drucksache 17/9374 vom 19. Mai 2020). 

 

In der aktuellen Situation ist es erforderlich, die bestehenden und neuen 

Möglichkeiten zu nutzen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der 

Pandemie für die kommunale Ebene zu begrenzen. Denn: „Die Ge-

meinden sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Sie 

fördern das Wohl der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch ihre 

von der Bürgerschaft gewählten Organe. Sie handeln zugleich in Ver-

antwortung für die zukünftigen Generationen.“ So steht es in der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und so ist es. 

 

Ich bedanke mich vorab für Ihre Unterstützung, bitte bleiben Sie gesund 

und verbleibe  

 

 

mit freundlichem Gruß 

 

 

 

Ina Scharrenbach 


